
SolarPlus+

Solaranlagen 
schützen die 
Umwelt



Wir schützen die Solar- 
anlagen Ihrer Kunden

Ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz lassen 
alternative Energiequellen stark an Bedeutung ge-
winnen. Als Betreiber einer Photovoltaikanlage unter-
stützt Ihr Kunde diese Themen mit einem persönlichen 
Invest. Deshalb sollte er sich gegen finanzielle Verlus-
te durch Schäden und Ertragsausfall schützen. Zurich 
SolarPlus+ bietet Ihrem Kunden umfassenden Versi-
cherungsschutz für seine Photvoltaikanlage.

Weitere Infos: www.maklerweb.de

Versicherungssumme 
Photovoltaikanlagen werden bis 750.000 EUR  
Versicherungssumme oder 300 kWp versichert. 
Solarthermieanlagen werden bis 30.000 EUR versichert.

Selbstbeteiligung
Photovoltaikanlagen können mit einem vom Alter der 
Anlage abhängigen Selbstbehalt versichert werden. Bis 
zu einem Alter von 3 Jahren wird auf einen Selbstbehalt 
verzichtet. Solathermieanlagen können mit einem wähl-
baren Selbstbehalt versichert werden.

Wir schützen die Solaranlage Ihrer Kunden
Versichert werden Photovoltaikanlagen inklusive Zube-
hör u. a. Ladestationen (sofern mit dem Strom der Photo-
voltaikanlage betrieben) für Elektrofahrzeuge (Wallbox) 
zur Eigennutzung oder Solarthermieanlagen inklusive. 
Zubehör wie Vorsorgeversicherung für Erweiterungen/ 
Austausch bereits versicherter Anlagen 
bis 30 % der zuletzt dokumentierten 
Versicherungssumme, maximal 
30.000 EUR.

Die Vorteile auf einen Blick

Ebenfalls abgedeckt

•  Schutz bei Beschädigungen an der Solaranlage, die 
z. B. durch Witterungsbedingungen oder Naturgewalten 
wie Sturm, Blitzschlag oder Überschwemmung einge 
treten sind

•  Versicherungsschutz auch bei Bedienungsfehlern, 
Ungeschicklichkeit oder auch bei Diebstahl, Plünderung 
und Vorsatz durch Dritte

•  Die Bauteile der Solaranlage sind bereits vor der 
betriebsfertigen Übergabe an den Kunden versichert 
und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem sie auf dem 
Grundstück abgeladen und mit dem Gebäude fest 
verbunden sind.

•  Ertragsausfälle sind bei schadensbedingten Ausfällen 
der Photovoltaikanlage abgedeckt.

• Innere Unruhen

• Unterversicherungsverzicht

• Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit

• Bruch der Moduloberflächen

• GAP-Deckung

• Innere Betriebsschäden

• Fremdenergiebezug

•  Schäden durch Leitungswasser (oftmals befinden sich 
Bestandteile der Photovoltaikanlage wie z. B. Speicher-
einheiten oder Wechselrichter im Kellergeschoss)
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Zurich Gruppe Deutschland
Deutzer Allee 1
50679 Köln
www.maklerweb.de

Änderungen vorbehalten.
Die Produktbeschreibungen ersetzen nicht
die Versicherungsbedingungen.

Dieses Dokument ist auf Recyclingpapier und
mit umweltfreundlichen Farben gedruckt.


